
äÜä Genehmigung fÜr Autokino!
Oe: 4 1.er bangen wieder um ruhige Wohnlage / Stadt will in die Berufung gehen
Oespeler Bürger bangen wieder um 1 an den nordrhein-westfälischen Bau-
die Ruhe ihrer Wohnlage. Das Ver- 1 minister Franken, der im April 1962
waltungsgericht Gelsenkirchen hat 1 die Landesbaubehörde Ruhr anwies,
Freitag der Klage der Frankfurter } die Rechtslage zu prüfen. Im Einver-
Autokino-GmbH stattgegeben und 1 nehmen mit dem Minister wies die
die Stadt Dortmund an.gewiesen, 1 Baubehörde die Städt Dortmund an:
eine Baugenehmigung für das Pro- 1 Ablehnung des Baugesuchs!
jekt am f)orney zu erteilerl: Zugleich.1 Beschwerde abgewiesen

i:ßipii:; 31?.::ig:}:";+:ji’;{{iIi:{B)Fit;ËTgTi:-1:iT1:1;
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i r.ic1ltE:: ihre (21ün.de. der PrEss:- . 1 F:rjidF 1:igE.tt:eg 11:,gde, g:gE:
ATbeitsgeIneinschaft gegEündet } dem Vertreter des äffentli(hen in-

Die teilweise erregte Vorgeschich- ! teresses auch ein Oespeler Grund-
te dieses Prozesses fiel in den aku.. i stücksndchbar zufn Prozeß beigela-
ten Kommunalwahlkampf. Gerüchte- 1 den. Die Anträge der Stadt als Be-
weise wat bekannt geworden, daß } klagte wie der Beigeladenen waren
die Autokino-GmbH in Oespel ein ! einhellig: Klage abweisen!
Gelände erworben hatte, Es drang i Doch das Gericht entschied anders.
durch, daß die Stadtverwaltung deIn 1 Die Kosten des Verfahrens haben
Projekt. wohlwollend gegenüber- 1 die Stadt und der Oespeler Grund-

i stand, Der Planungsaussclluß hatte i st.ücksnachbar zu drei bzw, einem
i bereits ' b_e Zustimmung gegeben, : Viertel zu tragen. Ortsbesichtigun-
ohne \ yËinzelheiten unterrichtet 1 gen in Oespel und beim Aut c)kino in
worden 7n sein. 1 Frankfurt-Gravenbruct:1 hatten die

In dieser Situation w\rrde eine ! Gelsenkirchener Riëhter nicht über-
, Arbeitsgemeinschaft Oespeler Bür- 1 zeugt.
ger" gegründet, deren Proteste die ! Ihre Rechtsauffassung legen sie
Unterstützung von 4000 Anwohnern 1 ohne Urnsdrweife dar: das Oespeler
fanden. Sie wandten sich unmittelbar ! Gelände liege im Außenbereich, , in

dem Anlagen wie Sport- und Golf-
plätze oder Freilichttheater alls-
drücklich zulässig seien. Dazu müsse
auch das Autokino gerechnet wer-
den. Offentliche Belange würden
nicht beeinträchtigt, weil die GmbH
für die Wiederherstellung des alten
Zustandes nach Schließung des Kinos
eine Bürgschaft hinterlegt habe.

Ferner: Die Bauherrin wolle gQgen
Lärmbelästigung einen 2.50 M hohen
Schutzwall bauen, so daß Phonspit-
zen nur bei der An-.und Abfahrt zu
erwarten seien. Ferner werde auch
durch das größere Verkehrsaufkom-
men die Bevölkerung nicht unzumut-
bar beeinträchtigt, Weil stellenweise
Linksabbiegerverbote angeordnet
werden könnten.

Zusage gegeben

Sdrließ lich meint das Gericht. die
Stadt Dortmund sei sogar verpfich-
tet, die Baugenehmigung zu erteilen,
weil sie damals bereits eine Zusage
gemacht habe. Die Hoffnung der
Oespeler richtet sich nunmehr auf die
Stadt. In die Berufung zu gehen, be-
deutet für den Grundstücksnachbarn
ein zu großes Kostenrisiko. Nur die
Stadt könnte es auf sich nehmen.

G. K


